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Niederschrift über die 
Verhandlungen und Beschlüsse 

des Gemeinderats 

l<reisstadt "Leonberg 
Seite, 

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 30. Mai 1958 
AnwesE7nd: Der Bürgenneister und·,· " 18 Stadträte; Nonnalzahl:' ;' 20 
Beurlaubt: 2. I,'. '. , 

Außerdem anwesend 1 1\ :'Stadtpfleger, Stadtbaurat , Rat-
Offentliche Sitzung '. . ,,' . schreiber. . . 

Auszug für 

"L.:·) 

§ 88 

Bauvorschriften für das Baulandumlegungsgebiet Gerlinger 
6 

Weg II. 

Auf Empfehlung des Bauausschusses wird 

beschlossen: 
I 

, , 

auf Grund der §§ 7 - 9 des Aufbaugesetzes vom 18.8.1948 

(Reg.Bl.S. 127) die in,der Anlage abgedruckten Bauvor

schriften zum Bebauungsplan für das Gebiet Gerlinger 

Weg II zwischen Neuer Ramtelstrasse, Gerliriger Weg und 

Gleiwitzer Strass.e,··(massgebender Lageplan vom 10.5.1957) 

umfassend die §§ 1.-:- 8 zu erlassen. 

1 Stadtbauamt 
2 Baurechtsamt 
1 Reg. 

!- - - - - -

: 

;' I 

Textteil § 5 Nr. 3: 
Stockwerkszahl laut Einschrieb  
im Lageplan vom 10.05.1957,  
siehe "Zeichnerischer Teil", Seite 2



, - " 

,-' -

- --

.. '. 

- .' 

'~' .. 

.-

-. 

........ 

~i 

; ,<. 

,Stadtgemeinde Leonberg· ' 
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Bauvorschriften, 
- . -

zum Bebauungsplan _' 

, für -daa Gebiet " Gerlinger-Weg" '. Teil 11 _ .. 
L 
1, 

'"' !i 
",-/"',_);1 Zwischen Neue Ramtelstraße-rrerl~nger-Weg und-, Gle:!-wi tzer-

, I ~ " 

- , 

straße ( Massgebender Lageplan v. 10.5.1957) 
",: "". , 

I -
I 

Auf Grund 4er §§ 7- 9 des Aufbaugeaetze~ vom 18. August- 1948 
(Reg.Blo~.127r werden nachfolgende Bauvorscbriften: erlassen: 

-,. 
, 

,>' §" f Art und Stellung 
, der Gebäude 
_~.;;.,a;.,;;;,,;;;~ 

(1) In.dem Baugebiet dürfen abgesehen von kleineren' Ne- - ' .. " '; i 
, :1 

bengebäuden- nur Gebäude eratell t werden, welche ausB~hli'"'essi 
.t", . . ' . 

lieh zum WOhnen,befitiinmtaind .. Die Erstellung von gewerb-_ 
/ -

lichen Betriebsstäi;ten, die mit den BedUrfnissel)..""eines 
- / -

Wohngebiets zu vereinbaren ,sind, kann zugelassen we~den. --
,I -j.".". 

PUr die Stellung.und Firstrichtung der ,~inzelnen Gebäuden 
• , .. .._ •• > '.,'.:' •• 

gelten die Einzei~hnungen und Einschriebe im Lageplan 
vom 10.5,,1957 des Verm~sungsamts Yeonbergals Richtliniene 

< I~ -.. ~/ 

'-,§ 2, Dächer u. Aufbauten 
, . .' ' 

(1)D1e Hauptgebäude sind mit Satteldächern zu ,versehen, deren 
, Neigung bei einstockiger Beba~ung etwa 48°, soweit im Be~ 

bauungsplan nichts anderes vorgesohrieben' .und. bei zwe1-
i~d drei-stockiger Bebauung etwa 35 0 be-tragen muss. 

./ .""' . _.,. 
,-- 2' 

. . "'; '. " ;~'" .' 
" ;' ',' ":"',J',} . 
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(2) Dachaufbauten sind nur b~i einstockigen mit 

et;Ta48O, :Da~hneigung und dann nur insoweit zu ... 
. ' i , 

lässig, als sie die geschlossene Wirkung des 

. Hauptdaches nicht beeintr~~htigen. Sie dürfen 
nicht bis auf danHa~~~ind'vorgesetzt werden 

, . 
und sollen von d~nGiebelkanten wenigstens 
2 m ,Abstand erbalteIl., Düil ,Geaamtlänge dOl" J).'lch= 

aufbau.ten 8011 nichtm'ehrala ein Drittel der 

Gebäuddlänge betragen; bei 1-atock. Doppel-oder 
, . ~. 

Reihenhäuse,rn kann eine gr5asexe JJänge zugelassen 

werden. 

§ 3 Abstände u.Nebengebäude 

• 
( 1) Die Vordergebäude .mUseen an den Nebensei t,~l'i Grenz·,,:' 

abstände von wenigstens 2,50, 'm erhalten. Die Summe 

der Abstände der Gebäude von den seitlichen Eigen

tumsgreD.zen muss mindestens 6 m betragen. Hei' mehre:r.-en 
Gebäuden auf einem GrundstUck muss~ der sei tliche'Ab- " ',', 

stand der, Gebäude von einander wenigstens ,5 Ul" die StUr..~.~t) 

der seitlichen Grenz- und Gebäudeabstände sovielmal", 
6 m betragens wie Gebäude auf dein Grundstück errichtet,;' 

wer.den. " 

(2) Werden d1e.Gebäudemit der Firstrichtung senkreqht 
zur Straße' erstell t, so kann die Baugenehmigungsbehördt; 

eine ErhCihung der Mindestg~enzabs tände bis zu 4 m llnd'~" 
; 

der Srunme der. sei t1ichen Abstände bis zu1 0 mverlangeIt~, 
(3) Nebengebäude ,bis zu 25 qm Grundfläerle und 4m, ,Gee~l1rt.~ 

" '.-

.-.;. 

. "'." 

höhe kCinnen in der Bauverbotsi'lächen hinter ,den Bauze11.en, ,,; . " .~', . 

und als Anbauten an die Hauptgebäude unter Beachtung des:'., 
I '. '. ..' .~.' " 

, Art. 69 BauO { in ,einem de~ aei tli chen' Grenzabstände an,';" " 

der Eigentumsgrenze zugelassen' ~erdeno Ist 'mit 'd.er,s~terBn" 
Errichtung derartiger Nebengebäude zu rechnen f ,. so ist 

" ",.', 

ihre voraussichtliche Stellung und, Form in den Ba,uge-

suchsplänen der Hauptge:oäude w~nigstens im Umriesanzu~, 
geben. Auseerdem ist ein solcbee Nebengebäude so zu. ge .... 
etal ten, dass auf dem Na,chba,rgrundet'ück ohne Schw1erig-

- 3 li3 

i ~ L 
, I 

!; 
i' 

t 
. ~ . 

• J " 

.' 
" H. 

,1\ .. 
\' . 
\t.-
i" 

'"'(, . 

•• • ~ __ •• ____ .~. __ ~~~+~~~.~ ~.~,:~_.,. ,~_i '_I' 'i~_' '_:..-" ~~ __ .. _~ _______ ~_. __ < , • :-,.-=~_.=~~=---:-" --:-..:: .. :::.:::.:' ..... _.:;::~: '0' 

_:zz:::::s:: __ _ 

Textteil § 5 Nr. 3: 
Stockwerkszahl laut Einschrieb  
im Lageplan vom 10.05.1957,  
siehe "Zeichnerischer Teil", Seite 2



r-'" 

, - , -
! " 

i 

\0 • :> •••.• 

'keiten ein ähnliches Bauwesen angebaut werden kann. 
I 

Ist ein derartiger Bau auf dem NachbargrundstUok"schon 

vorhanden, so muss derN'eubau,m1t diesem eine har
monisohe Einheit bilden. 

" , 

§ 4 Gebäudelängen uT Gebi:1udegruppen 
'.~ , ;: . '. 

Einzelwob.n.b.ä.user ~ollen in der Regel nicht un1;er 
10 m Frontlänge·an der. Straße haben und im:Grundriss 
ein langgeetrecktes Rechteck,bilden. Die Gebäudetief'e 
darf in der Regel 8,50 m ( ohne Vorbauten ') 'nicht 
Uberschreiten. 

, , , , , 

§ 5 ~bäudehöhe u. Stockwerksza~' 

, 

(1) Die Gebäudehöhe, vom natürlichen Gelände bis zur 
Oberkante"derDaohrinne gemessen, de.rf'bei einätockigen 
Gebäuden einech1ieesliob Kniestock (Aba.2).höchstens 
4,50 m, bei 2-etookigen Gebäuden höchstens 6,50 m be
tragen~ 'Äusserdem ist das Gelände soweit,aufzufUllen 

und die AuffUllung so zu verziehen, ,dass die endgUl tlge' 
'Gebäudehöhe nirgends 'mehr ale 4 m bzwo 6 m beträgt~ 
Hierbei sind die Geländeverhäl tnieee . der Nachbargrund,;;;.; , 

stücke zu berücksichtigen. Der n~türliehe Geländever~ 
lauf darf durch Eingriffe nicht übermässig verändert 
werden ö Lassen sich diese Masse in steilem Gelänae 
nur .schwei! elnhal ten, so können von der Baugenehmi,l~ungs .... , ' 
behörde im Einzeltall Abweichungen zugelassen,werden 0 ' 

(2) Kniestöcke sind nur,be1 e1n~took. Bebauung 'und nur 
bis zu einer Höhe von 70om,gemessen bis Oberkante 
Knieetoekspf'ette, zulässig. . " 
(:;) FUr d~e zulässige Anzahl der Stockwerke ist der' , .. 

Einschrieb im Lageplan vom 1005.1957 Btaesgebend .. , 

§ 6 Gestaltunj 

:.,,'.,. 

Die Aussenseiten der Gebäude sind zu verputzen oder zu 
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übereohlämrnen" Auffallende Farben sind zu vermeide.m .. 
Fi'jr die Sockel soil t'en 'Naturateine verwendet werdeno 

Für· die Dacbdeckuug sind Biberschwänze oder Falzpfannenl! 

tengo'blert vorgeschrieben .. 
' .. 

Die Eilüried1gv.ngen der GrWldstücke an öffentlIchen. 
Straßen und Wegen aind'nach den Richtlinien der Bauge
ne~igttngebeh(jrde. einheitlich zu g~stal ten.. Sie scl11~n 

alB einfache Rolzzäune (Scheerenzäune), oder als Hecken 
aus bodenotäL.digell Sträuchern hinter etwa 10 ou!. bohen S"tf):!n·", 

el.nfai!f2!fu"1.gen ( sogen ... Ha?I.~,ttst~1ne e keine Sockelmau.6l"n) 

h.a:rgeotell t werdenD Die. Verwendung 'von EiGen, mltAtwn.a1:m1~ 
. . . 

--rem Drah-tgeflacht an d.en nj.cht ~nl die Straßen grenzende,n 

Grunda "tiückß se:L ten, ist unzuläcsigo Die Geeamthöhe der E:Ln

friedigungen darf nicht mehr als 1p 20 in betragcn .. 

,§ 8 Vorschriften d.ea straßenbauamts 
~ ,~~lli:~~~". ,~-~.. -- ---

( 1) Von den einzelnen Ba.ugruD.dstück.en dürfen zur JJ e I "0,, 

Nr~1141 wedBr unmittelbare Zugänge noch unmittelbare Zu~ 
fahrten al1.g01,agt ·werden .. Etwa. bestehende tmmi ttel ba.re Zll~ 

gänge 1.mi Zl}.f'a,lJ.rten wert1.0n vor I:tl.angr:lffnahm.e der Bebauv,ng 

beaeitlg" 

(~!) Die in den Ls.gepll3.V. roi t grüner Farbe eingetragenen 

SiQht:felder an der geplanten s'traßeneinmlindung in die 

L .. I.,O .. 1141 werden von jedeJ" sichth.iltderndenBeba~u:ng, 

Denv.tZu.lig, Bep:flanz1.mg und Einfriedigi.mg freigehal ten~ 

Zu:~ Sicherung dieser Bedingung erfolgt ej_n ent- . 
sprechender Eintrag in den endgültigen Bebauungs
plan" Ein gleichlautend~~ Eintrag in das BaulaEten~ 
buoh für die Jh."'eihal tung der Sichtflächen auf' der 
Parzelle der Glemstalgarage ist dringend erforder
lich" 
Falle Ci.ie EinmUndüng'.:I'[:r. 1m Eillschni tt liegen oder 
die Sicht durch gegebene Geländeverhäl·tnisse unge
nügend iet, wird der zur Soh~.ffung der Sicht er:forder . ....: 
liehe Bodenabhub 
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rw:;!h WeiSl~}lg der St:L"'aC.i~nbauver'F.f;i.l tl1ng l,fO 11 , der Stadt Leon

b:)rg 'For I.i1iJ.U.g~d"f'fna~me der' HocJJb·3:~laX'b(ü tel1. ausgefiib.rii" 

I,,,I e O.JJr,,1141 nicht .zD.gelci·cei \yerden~ Ea :tat viel ... 

I:lohr sn sF...rIf.7ll/~;ln und andcr\"HJl tig abzulei ton. .. 

"\fC2'i:5,no.ert i:i1<;,":cden, Falls a.u:t. ... ch Au.ffiil1uI1tY3n T.W'\"i 0 Verändernn,:;o.iJ. 

• 
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eYforde:llch werden, werden diese auf Kosten der Stadt 
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